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Flüchtlingsrat Flüchtlingsrat Flüchtlingsrat Flüchtlingsrat setzt sich für Bleiberechtsregelung aus setzt sich für Bleiberechtsregelung aus setzt sich für Bleiberechtsregelung aus setzt sich für Bleiberechtsregelung aus 
humanitären Gründen einhumanitären Gründen einhumanitären Gründen einhumanitären Gründen ein    

Auf der diesjährigen Herbstkonferenz der Innenminister in Bremen steht 
auch die Frage einer Verlängerung der zum 31.12.2009 auslaufenden 
Bleiberechtsregelung auf der Agenda. Wer bis zu dieser Frist seinen Le-
bensunterhalt nicht überwiegend selbst bestreiten kann, fällt nach der 
derzeitigen Regelung aus der „Aufenthaltserlaubnis auf Probe“ in die 
Duldung zurück. 
Ohnehin konnten von der Altfallregelung der Innenministerkonferenz von 
2006 und der gesetzlichen Bleibrechtsregelung 2007 nur ein Teil der 
Menschen mit Duldung profitieren. Viele scheiterten an den Ausschluss-
gründen, oder knapp an den Fristen der Stichtagsregelung.  
 
In Baden-Württemberg waren zum 30.9.2009 von den 7.418 Anträgen 
auf ein Bleiberecht nach diesen Regelungen mehr als 20% (1.642) noch 
gar nicht entschieden. Der Anteil an positiven Entscheidungen lag mit 
82% sehr hoch. Allerdings konnte erst ein Teil von ihnen den Aufenthalt 
verfestigen. 3.059 Menschen besaßen zum 30.9.2009 lediglich eine 
Aufenthaltserlaubnis auf Probe. Wenn sie bis zum Jahresende nicht 
nachweisen können, dass sie ihren Lebensunterhalt überwiegend selbst 
bestreiten können, dann droht ihnen der Rückfall in die Duldung und 
möglicherweise die Abschiebung. 
 
Angesichts der Wirtschaftskrise und der jahrelangen staatlich verordne-
ten Desintegration, wird es gerade dieser Gruppe besonders schwer fal-
len, in Arbeit zu kommen. Dafür braucht es Zeit und Sicherheit in der 
Lebensplanung. Wenn jetzt, wie es die IMK aller Voraussicht nach be-
schließen wird, lediglich die Frist für die Arbeitssuche verlängert wird, 
dann greift dies zu kurz. Denn gerade für kranke, traumatisierte oder alte 
Menschen bleibt das Bleiberecht mangels Arbeit verwehrt. „Der Lebens-
wirklichkeit dieser faktischen Inländer muss jetzt mit einer angemesse-
nen Regelung endlich Rechnung getragen werden. Alles andere wäre ein 
Zeichen sozialer Kälte!“ so Angelika von Loeper, Vorsitzende des Flücht-
lingsrates Baden-Württemberg.  
 
Caritas und Diakonie hatten bereits im Frühjahr auf die gravierenden 
Mängel der derzeitigen Regelung aufmerksam gemacht. Der Flüchtlings-
rat Baden-Württemberg fordert gemeinsam mit den anderen Flüchtlings-
räten und PRO ASYL eine großzügige Bleiberechtsregelung. Die Weichen 
können jetzt in Bremen gestellt werden. 
 
Gez. Angelika von Loeper 
1. Vorsitzende 
 
 


